
Deutscher Kanu-Verband

Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO )

- Wieso gibt es eine neue Datenschutzregelung?
- Was ist neu?
- Was ist zu tun?
- Wer kann helfen?
- Was geben wir unseren Vereinen mit?
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Wieso gibt es eine neue Datenschutzregelung?

Hauptanlass der neuen DSGVO war es Global
Player (Facebook, Google, Großkonzerne) und EU -
Länder, in denen Datenschutz keine Rolle spielt,
auf Datenschutz zu verpflichten.

Unternehmen sensibilisieren Datenschutz zu
betreiben und zu dokumentieren.
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Was ist neu? (vereinfacht)

DSGVO

DS(neu)

Dokumentation

Bußgelder
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Was ist zu tun?
- Mit Datenschutz anfangen und nicht ignorieren
- (Künftige) Einzelprojekte aufschreiben, mit

Vorstand abstimmen und Schritt für Schritt
abarbeiten (Roadmap erstellen)

- Nicht in Panik oder Aktionismus verfallen

- Das wichtigste Prinzip des Datenschutzes
verstehen!!!
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Was ist zu tun?

Verbot mit Erlaubnisvorbehalt
Die Erhebung, Nutzung und Verarbeitung 

personenbezogener Daten ist

GRUNDSÄTZLICH VERBOTEN
Es sei denn…

Eine Rechtsnorm erlaubt es, oder
Der Betroffene hat eingewilligt
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Wer kann helfen?
-Datenschutzbeauftragter (DKV, LSB, Länder)
-FA des DOSB mit Intranet über Datenschutz- und
Datensicherheit-DB
-Online-Schulung der FA
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Was geben wir unseren Vereinen mit?

Informationen!

Datenschutzgrundlagen im Verein prüfen, anpassen oder schaffen!

1. Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nut zung von Mitgliederdaten
einholen

- wichtigste Rechtsgrundlage um im Verein rechtmäßig person enbezogene Daten erheben,
verarbeiten und nutzen zu können !!!

- dabei Beachtung der gesetzlichen Informationspflicht an d ie Betroffenen, wann welche
Daten erhoben und wie bzw. wofür diese verarbeitet bzw. genu tzt werden

- Empfehlung:

+ Die Einwilligung für die Datenerhebung, -verarbeitung un d -nutzung von personenbezogenen
Mitgliederdaten von personenbezogenen Mitgliederdaten zu V ereinszwecken sollte bereits im
Mitgliedsantrag eingeholt werden, ohne diese ist eine Vere insarbeit mit dem Mitglied datenschutz-
rechtlich unmöglich.

+ inhaltliche Trennung der Einwilligungen für die Datenerh ebung, -verarbeitung und -nutzung zu
Vereinszwecken (obligatorisch), für die Veröffentlichun g von personenbezogenen Mitgliederdaten in
Medien sowie für sonstige Nutzungen - z. B. die werbliche Konta ktaufnahme (beide freiwillig)
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Beispiel für eine Einwilligung in die 
Datenerhebung, -verarbeitung und   
-nutzung zu Vereinszwecken
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Beispiel für eine Einwilligung in die 
Datenerhebung, -verarbeitung und       
-nutzung für die Veröffentlichung von 
personenbezogenen Mitgliederdaten in 
Medien sowie für sonstige Nutzungen 
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2. Dokumentation der Datenverarbeitung im Verein

- Verarbeitungsverzeichnisse

+ zumeist formularmäßige Beschreibung der Datenverarbeitu ngsprozesse im Verein (z. B. Mitglieder-
verwaltung, Beitragszahlung, Entgeltabrechnung von Mita rbeitern, Meldungen zu Wettkämpfen,
Leistungsüberprüfungen)

+ Verarbeitungsverzeichnisse überprüfen, anpassen oder er stellen

+ Fristen für die Aufbewahrungsdauer, Löschung und/oder Sp errung von Daten beachten

- Auftragsdatenverarbeitung

+ ist die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbe zogenen Daten durch einen Dienstleister
im Auftrag der verantwortlichen Stelle

+ z. B. externe Entgeltabrechnung, Verarbeitung von Sportle rdaten durch LSB oder IAT, Wartung von IT-
Systemen bzw. Software, mit denen personenbezogene Daten ver arbeitet werden, durch Drittfirmen

+ Auftragsdatenverarbeitungsverträge überprüfen, anpas sen oder abschließen

3. Wann ist ein Datenschutzbeauftragter nötig?

- mindestens 10 Personen sind ständig mit der automatisiert en Verarbeitung personen-
bezogener Daten beschäftigt (Dazu zählen auch externe Dienstleister z. B. Steuerberater /
Entgeltabrechnung)

ODER

- wenn besondere personenbezogene Daten z. B. zur Gesundhei t oder zur Bewertung /
Beurteilung der Person erfasst werden (z. B. Laktosemessungen, Leistungsdiagnostikdaten)
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4. Datensicherheit

- Sicherstellung das IT und Software immer auf dem aktuellen Stand ist

+ Einhaltung üblichen Sicherheitsstandards (z. B. Firewall , Virenscanner, passwortgeschützter Zugang,
evtl. Festplattenverschlüsselung)

+ Beschränken des internen Zugriff auf personenbezogene Dat en
+ Festlegung und Dokumentation der technischen und organis atorischen Maßnahmen (TOM) zur

Gewährleistung der Datensicherheit

5. Auskunftspflichten

- umfangreiche Auskunftspflichten der Betroffenen gegenü ber der verantwortlichen Stelle

+ Sie können Bestätigung darüber verlangen, ob sie betreffe nde personenbezogene Daten verarbeitet
werden.

+ Ist das der Fall, haben die betroffenen Personen ein Recht a uf Auskunft über diese Daten und darüber
hinausgehende Informationen zu deren Verarbeitung
(z. B. Verarbeitungszwecke, Datenkategorien, Empfänger be i Datenweitergabe, geplante Speicher-
dauer, Herkunft der Daten, Recht auf Berichtung, Löschung o der Einschränkung der Verarbeitung,
Widerspruchsrecht, Bestehen einer automatisierten Entsc heidungsfindung inkl. Profiling)

+ Auskunft ist den Auskunftsersuchenden unverzüglich (binn en eines Monats) schriftlich, auf
elektronischem Wege oder, auf Verlangen der betroffenen Pe rson, mündlich und für diese kostenlos zu
erteilen

+ deshalb auf Auskunftsverlangen vorbereiten
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Hilfreiche Informationsquellen im Internet:
LDSB Baden-Württemberg: Datenschutz im Verein nach der DSG VO

LSB NRW: Datenschutz im Sportverein

BayLDA: Übersicht EU Datenschutz - Grundverordnung

LDSB NS: Datenschutz im Verein - Checkliste für die Umstellu ng auf die EU-Datenschutzgrundverordnung

BayLDA: Handreichungen für Vereine

Datenschutzmanagement nach der DSGVO - Leitfaden für die Pra xis

DSK: Hinweise zum Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

BayLDA: Muster Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten i m Verein

LDSB NS: Muster Verarbeitungsverzeichnis Verantwortliche r

LDSB NS: Muster Verarbeitungsverzeichnis Auftragsverarbe iter

BayLDA: Muster Auftragsdatenverarbeitungsvertrag

Checkliste Datenschutz TOM

BVD: Muster TOM

Synaxon AG: Auskunft nach Art 15 DSGVO - Muster -


